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Ich Frage mich ernsthaft, wie Klassenfahrten in der heutigen Zeit, noch mit dem
Arbeitszeitgesetz zu vereinbaren sind. Bereitschaftszeiten sind Arbeitszeiten. Also nur, wenn ich
mir die Ohrstöpsel in die Ohren stecke, mein Handy ausschalte und von 2000 bis 0700 morgens
nicht mehr erreichbar bin, habe ich meine Ruhezeit eingehalten, wie soll das funktionieren,
wenn nur zwei Personen eine Klasse begleiten dürfen? Denn der Kollege der in der Nachschicht
kontrolliert hat und Ansprechpartner war, hat jetzt nach Arbeitszeitgesetz Feierabend. Also
müssten mindestens 4 Kollegen für eine Klasse eingeteilt werden. Berücks man die Regeln zur
Mehrarbeit werden es 5"Kollegen. Bei Fahrtennmit zwei Klassen kann man dann wegen der
Synergieeffekte auf sieben Kollegen runter regulieren, aber weniger dürften es nicht sein. Und
jeder SL der meint, er müsse Kollegien dienstverpflichtet, weil das in den jeweiligen
Schulvorschriften so vorgesehen ist, der sollte dann aber genügend Lehrkräfte mitschicken,
damit diese Vorgaben eingehalten werden.
Die Remonstration mit o.g. Begründung wäre ein guter Weg seinen Unwillen zu dokumentieren.
Den Tarifbeschäftigten Kollegen (m,w,d) rate ich zu einer verbindlichen Anfrage bei der
Unfallkasse. Wäre sehr interessant, was da raus kommt.
Damit wären wir im Übrigen wieder bei der Ausgangsfrage
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https://www.lehrerforen.de/thread/51430-sind-klassenfahrten-in-jedem-fall-
verpflichtend/?postID=503187#post503187
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